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 Das Europäische Parlament,

- in Kenntnis des Berichts der drei Weisen über die Lage in Österreich im Anschluss an 
die Regierungsbeteiligung der Freiheitlichen Partei,

- insbesondere in Kenntnis der Ziffern 117, 118 und 119 des oben genannten Berichts,

- in Kenntnis des Vorschlags der Kommission zur Änderung von Artikel 7 des Vertrags 
von Amsterdam, um bei einer Regierungsbeteiligung extremistischer Parteien und 
ihrer politischen Programme effizienter vorgehen zu können,

- unter Hinweis auf den Prozess zur Annahme der Europäischen Charta der 
Grundrechte,

1. ersucht den Europäischen Rat, alle erforderlichen Schritte einzuleiten, um dafür zu 
sorgen, dass die Empfehlungen der Experten rasch umgesetzt werden;

2. fordert den Europäischen Rat und die Kommission auf, 
- einen Kontroll- und Überwachungsmechanismus einzurichten, durch den die 

Aufrechterhaltung und Wahrung der in den Verträgen verankerten 
gemeinsamen Werte gewährleistet wird,

- Verfahren für die Reaktion der Union auf jegliche künftige direkte oder 
indirekte diskriminierende oder fremdenfeindliche Handlung eines 
Mitgliedstaats zu schaffen,

- die Beobachtungsstelle der Europäischen Union für Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in ein Zentrum der Europäischen Union für den Schutz 
und die Förderung der Menschenrechte umzuwandeln;

3. fordert ferner alle demokratischen politischen Parteien auf,
- sich jeder Form des Rassismus, der Fremdenfeindlichkeit und des 

Antisemitismus zu widersetzen;

- jegliche politische Beziehung und jegliche Wahl- oder Regierungsallianz mit 
Gruppierungen und Parteien zu verweigern, die Terrorismus, Gewalt, 
Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus direkt oder indirekt fördern oder 
tolerieren;

- jene Gruppierungen und politischen Kräfte zu isolieren, die vorsätzlich gegen 
die gemeinsamen Werte und Grundsätze handeln, die im Vertrag von 
Amsterdam, den demokratischen Verfassungen der Mitgliedstaaten und der 
Charta der Grundrechte festgeschrieben sind; 

4. beauftragt seine Präsidentin, diese Erklärung den übrigen Einrichtungen der 
Europäischen Union und den Regierungen der Mitgliedstaaten zu übermitteln.


